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Der gesttzg. Rath Auf die Botschaft des Vollz.
RachS vom 18. Merz und »ach angehörtem Bericht

semer Commißivn deS öffentlichen Unterrichts;
verordnet:

Das Nationalgcbäude in der Gemeinde Schwvtz, C.

Waldställen, das ZeughäuSlein genannt/ ist dicftr
Gemeinde zu Einrichtung eines neuen Schulgebäu.
des überlassen.

Die ttluerrichtccommißlvn räth zu folgender Botschaft

an dc» Vollz. Räch / weiche angenommtn wird :

B. Vollz. Rathe! Sie fordern in einer Botschaft

vom >8. Merz die Berechtigung/ den» B. Franz Tann
gewesenem Benedittmecmönch zu BeltenZ/ ein für alle-

mal eine Aussteuer von ?6 Dnploncn auszahlen zu kön-

vcn/ weil er nun in Spanien als Fcldprcdiger dienen

wird und eines beträchtlichen Reifegelbs bedarf. Der
gesttzg Rath steht aber in der Ueberzeugung / daß ein

ausgetretener Ktcstergeistlicher «tir so lange eine Pension

vom Staat zu fordern berechtigt ist/ bis er eine an-

dere zweckmäßige Versorgung erhält / wie auch wirklich

Ihr Beschluß vom 14. Ienncr/ der dem B. Tatti eine

Pension von i6 Dnploncn fcstsezt/ diese Bedingung

sehr bestimmt enthalt. Da nun also der Fall dieser

Bedingung bey dem B. Aatti eintrat und er eine vor-

cheilhaste Versorgung erhalten hat/ durch welche er sich

den zu seiner Reise nöthigen Vorschuß ohne Schwicng-
keil zu verschaffen im Staude seyn wird/ ft glaubt der

gesttzg. Rath/ habe der Staat bey seiner gegenwärtigen

Erschöpfung/ einstweilen keine weitere Verbindlichkeit

gegen den V. Tatti/ und also fty nicht der Fall vorhan.

den/ dem Begehren Ihrer Botschaft zu entsprechen.

Die Unlerrichtscommißion erstattet über die verlangte

Kirchcntrennuog der Eemrinde Ennctbürgen von Buochs

«iacn Bericht, der für ; Tage auf den Canzleytlfch ge-

legt wird:
Die Finanzcommißion räth zu folgender Botschaft an

den Vollz. Rath/ welche angenommen wird:
B. Vollz, Räche! In einer Botschaft vom 18. Wein-

mvnat iLoo, den Gegenstand eines endlichen Entschei-

des über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der bekannten

Gülerveräusserung der ehemaligen Fürst Aeblischen Re-

gierung des Stifts St. Gallen betreffend/ schien es

dem gesttzg. Rath zu richtrger Erörterung der vorliegen,

den Frage nichts minder als gleichgültig zu seyn / genau

zu wissen: » Welche Formalitäten unter der ehemaligen

Herrschaft des Abts und Convents von St. Gallen

durchaus erforderlich gewesen seyen/ um dergleichen

Veräußerungen der Gvttlsyaicsgüter gültig zu machen.«

Dieser wesentliche Punkt wird in denjenigen Erläutern»,
gen des B. Reg. Statthalters und der Verw. Kamme»
des Cantons Sentis/ welche Sie Ihrer Botschaft vom
-4. Hornmig iezthm beygefugt haben nicht hinlänglich
aufgeklärt. (Die Forts folgt.).

Kleine Schriften..
Ueber die Viehseuche/ihre Kenn zeichen,

Mittel derselben vorzubeugen und
die Krankheit zu heile n/ für Vieh be.
fitzer und uogeiehrte Aerzte. Ver«
faßt von Friede. Aeby von Kirchberg/
Lxpert värärinsire, gew. Ober-Viehinspektor des

obern Aergäus und Emmenthals und ehmalS Mitgl.
der Sanilätscvmmißion zu Bern. 8. Bern.
>8 01. S. Z2.

Der Vf. hat unter Bourgelat in Lyon studirt / feine
praktischen Kenntnisse au, Reisen erweitert/ und er war
von der ehmaligen Bernerrcgierung als Odcr-Viehinspek«
tordes obern Argau und Emmenthals angestellt/ auch
seither von der VerwallmigSkammcr bey der im J. 1798
herrschenden Viehseuche der SanitätScommißion bey»

geordnet worden. — Seine vorliegende Schrift zeugt
von sehr guten Kenntnissen und von aufgeklärten mcdici.
Nischen Begriffen. Ihr Zweck geht dahin, die Ursachen
der Viehseuche/ ihre Kennzeichen und die Mittet der.
selben vorzubeugen / ausctnander zu setzen und zugleich
Anweisung zu gebe»/ wie die Vieheigenthümer ihr Vieh
gesund erhallen und das Kranke auf eine zweckmäßige

Art behandeln müssen. „Die Befolgung seines Versah-
rens —k behauptet er — würoe die Verbreitung der
Krankheit wirksam hindern / ein grosser Theil des kran, -

ten Vlehes geheilt, und das gesunde vor Ansteckung ge»
sichert werden; auch die Virhbesitzer würden / bey einem
Ausbruche des Uebels nicht mehr zweifeln müssen / ob sie

sich mehr vor dem Uebel selbst, oder vor den Polizevreglc«
inenten / die hie und da bestehe»/ fürchten sollen/ deren

Anwendung in solchen Fällen oft verderblicher alS dir
Krankheil selbst ist/ wo/ statt die Heilung der Krankheit
durch geschickte Anwendung der Kunst zu versuchen / die

Möglichkeit derselben geradezu geläugnct/ „nd der Aus.
breitung der Krankheit durch Niederschlagung alles Vie»
hes, welches nur in einigem Verdacht der Krankheil ste«

het / zuvorzukommen befohlen ist. "
Es sind besonders die diätetischen Regeln, die der Äf.

über Wartung und Behandlung des Vlehes mittheilt,
überaus zweckmäßig und der allgemeinsten Aufmerksam«^
toit zu empfehlen.


	Kleine Schriften

